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Liebe Schüpfenerinnen und Schüpfener
Wir orientieren Sie in diesem Mitteilungsblatt über die Geschäfte, die an der 

Gemeindeversammlung 
vom 7. Juni 2023, 20.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus Hofmatt behandelt werden.

1. Jahresrechnung 2022
 Genehmigung

1. Berichterstattung
1.1 Allgemeines
Die Jahresrechnung 2022 schliesst er-
freulicherweise positiv ab und wurde 
nach dem harmonisierten Rechnungs-
legungs-modell HRM2 gemäss Art. 70 
Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) er-
stellt.
Die Kommentare und Zahlen in kursiver 
Schrift im Kapitel 1. Berichterstattung 
beziehen sich auf die Hochrechnungs-
zahlen 2022, welche an der Gemeinde-
versammlung vom 29. November 2022 
präsentiert wurden. 
Alle Verweise (zu Ziff ern und Seitenan-
gaben) beziehen sich auf die vollständi-
ge Jahresrechnung 2022 (inkl. Anhang-
dokumente), welche ab sofort bei der 
Finanzverwaltung bezogen oder unter 
www.schuepfen.ch eingesehen werden 
kann.

1.2 Ergebnisse
Nach HRM2 muss das Gesamtergebnis 
von der Gemeindeversammlung ge-
nehmigt werden (siehe untenstehende 
Grafi k).

1.2.1 Ergebnis Gesamthaushalt
Der Gesamthaushalt schliesst mit einem 
positiven Ergebnis von CHF 105‘892.66 
ab. Budgetiert war ein Aufwandüber-
schuss von CHF 286‘900.00.

1.2.2 Ergebnis Allgemeiner Haushalt
Der Allgemeine Haushalt schliesst 
mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
344‘973.36 ab. Im allgemeinen Haus-
halt wurde ein Aufwandüberschuss von 
CHF 163‘100.00 budgetiert. Die Bes-
serstellung der Jahresrechnung 2022 
gegenüber dem Budget 2022 beträgt 
CHF 508‘073.36. Bei der Hochrechnung 
2022 wurde ein Aufwandüberschuss 
von CHF 164‘200.00 erwartet. Nachfol-
gend die wesentlichsten Abweichun-
gen der Rechnung 2022 gegenüber 



3

Spezialfinanzierung Wasserversorgung
Die Spezialfinanzierung Wasserver-
sorgung schliesst mit einem Aufwand-
überschuss von CHF 126‘838.17 ab. Im 
Budget wurde ein Aufwandüberschuss 
von CHF 131‘300.00 veranschlagt. Die 
Kosten für Ingenieurleistungen sind 
um CHF 32‘459.60 tiefer ausgefallen 
als budgetiert. Diese Kosten wurden 
für die Überarbeitung des Generellen 
Wasserbauplanes (GWP) veranschlagt. 
Die Überarbeitung wurde auf die Jahre 
2023/2024 verschoben, da der Kanton 
Bern dabei ist, das Pflichtenheft für den 
GWP zu überarbeiten, was jedoch noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen wird. 
Der Unterhalt des Pumpwerks, der Re-
servoire, des Leitungsnetzes und der 
Hydranten ist um CHF 29‘531.95 höher 
ausgefallen als budgetiert. Dies auf-
grund von grösseren Revisionsarbei-
ten an einer der beiden bestehenden 
Pumpen und von überdurchschnitt-
lich vielen Wasserleitungs-brüchen. 
Das Eigenkapitalkonto der Spezialfi-
nanzierung Wasser beträgt nach der 
Entnahme des Aufwandüberschusses 
CHF 1‘690‘175.69. Im Werterhalt der 
Wasserversorgung befinden sich neu 
CHF 5‘045‘877.70.

Spezialfinanzierung Abwasser
Die Spezialfinanzierung Abwasser 
schliesst mit einem Aufwandüber-
schuss von CHF 90‘461.80 ab. Budge-
tiert war ein Aufwandüberschuss von 
CHF 82‘500.00. Die Einlage in die Spe-
zialfinanzierung Werterhalt ist um 
CHF 83‘480.00 höher ausgefallen als 
veranschlagt. Die Budgetierung erfolg-
te mit einem falschen Einlagesatz. Die 
Benützungsgebühren der Kanalisati-
on generierten einen Mehrertrag von 
rund CHF 51‘800.00. Der Aufwand der 
Honorare für externe Dienstleistern ist 
um CHF 20‘347.75 tiefer ausgefallen als 
budgetiert, da aus Kapazitätsengpäs-

sen auf der Gemeinde diverse Projekte 
nicht angegangen werden konnten. 
Das Eigenkapitalkonto der Spezialfi-
nanzierung Abwasser beträgt nach der 
Entnahme des Aufwandüberschusses 
CHF 1‘042‘852.35. Im Werterhalt der 
Abwasserentsorgung befinden sich 
neu CHF 6‘468‘834.48.

Spezialfinanzierung Abfall
Die Spezialfinanzierung Abfall schliesst 
mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
1‘347.22 ab. Im Budget wurde ein Auf-
wandüberschuss von CHF 25‘000.00 
veranschlagt. Die Verwertungskosten 
des Abfalls sind um rund CHF 21‘200.00 
tiefer ausgefallen als veranschlagt. 
Die Beiträge an die Gemeinde Lyss für 
die Tierkadaversammelstelle sind um 
CHF 13‘416.90 tiefer ausgefallen als 
geplant. Im Gegenzug sind auch die Er-
träge der Tierkadaversammelstelle um 
CHF 10‘315.00 tiefer ausgefallen. Das 
Eigenkapitalkonto der Spezialfinanzie-
rung Abfall beträgt nach der Einlage des 
Ertragsüberschusses CHF 418‘074.34.

1.2.4 Kommentar 
zum Rechnungsergebnis
Seit dem Rechnungsjahr 2019 entwi-
ckelt sich der Fiskalertrag gegenüber 
den Vorjahren stets positiv. Auch im 
aktuellen Rechnungsjahr ist dies erfreu-
licherweise der Fall. Der Anstieg des Er-
trags des Jahres 2021 im Vergleich zum 
Vorjahr ist auf die Steuererhöhung, 
um ein Steuerzehntel zurückzuführen. 
Der Rückgang der Einkommenssteuer 
2022 gegenüber dem Vorjahr um CHF 
247‘000.00, welche die Haupteinnah-
mequelle der Gemeinde darstellt, relati-
viert die positive Steuerertragsentwick-
lung der letzten fünf Jahre. Der Fiskal-
ertrag hat aufgrund der Mehreinnah-
men der juristischen Personen von CHF 
123‘000.00 und den übrigen Steuern 
von CHF 189‘000.00 gegenüber dem 
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dem Budget und der Hochrechnung  
(+ bedeutet eine positive Auswirkung 
und – bedeutet eine negative Auswir-

kung auf das Ergebnis der Rechnung 
2022 im Vergleich mit dem Budget 
resp. der Hochrechnung):

+ Steuereinnahmen Sonderveranlagung 

 Budget: Mehreinnahmen von CHF 189‘000.00
 Hochrechnung: Mehreinnahmen von CHF 89‘000.00

+  Steuereinnahmen Vermögenssteuern

 Budget: Mehreinnahmen von CHF 157‘000.00
 Hochrechnung: Mehreinnahmen von CHF 53‘800.00

+/- Lohnbeiträge für die Lehrerschaft

 + Budget: Minderaufwand von CHF 152‘000.00
 – Hochrechnung: Mehraufwand von CHF 113‘000.00

+ Steuereinnahmen Gewinnsteuern

 Budget: Mehreinnahmen von CHF 123‘000.00
 Hochrechnung: Mehreinnahmen von CHF 123‘000.00

+  Entschädigung an den Lastenausgleich Sozialhilfe

 Budget: Minderaufwand von CHF 118‘300.00
 Hochrechnung: Minderaufwand von CHF 0.00

– Steuereinnahmen Einkommenssteuern

 Budget: Mindereinnahmen von CHF 247‘000.00
 Hochrechnung: Mindereinnahmen von CHF 62‘500.00

–  Temporäre Arbeitskräfte

 Budget: Mehraufwand von CHF 100‘000.00
 Hochrechnung: Mehraufwand von CHF 10‘000.00

1.2.3 Ergebnis Spezialfinanzierungen
(Gebührenfinanzierte Bereiche gem. 
Art 30 Bst. b FHDV)

Spezialfinanzierung Feuerwehr
Die Spezialfinanzierung Feuerwehr 
schliesst mit einem Aufwandüber-
schuss von CHF 23‘127.95 ab. Bud-
getiert war ein Aufwandüberschuss 
von CHF 48‘100.00. Der Aufwand der 
Aus- und Weiterbildungen ist um rund 
CHF 12‘800.00 tiefer ausgefallen als ver-

anschlagt. Auch der Aufwand für Lösch-
wasser ist um CHF 11‘500.00 tiefer aus-
gefallen. Gemäss Wasserversorgungsre-
glement stehen der Feuerwehr alle dem 
Löschschutz dienenden öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen unentgelt-
lich zur Verfügung. Die Abschreibungen 
Mobilien wurden um CHF 12‘751.40 zu 
tief budgetiert. Das Eigenkapitalkonto 
der Spezialfinanzierung Feuerwehr be-
trägt nach der Entnahme des Aufwand-
überschusses CHF 1‘400‘295.78.

+/- Diverse weitere positive und negative Abweichungen unterhalb von CHF 100‘000.00, 
wurden in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.
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Baulicher Unterhalt der Strassen
Der Aufwand für den baulichen Un-
terhalt der Strassen durch Dritte liegt 
brutto um CHF 120‘687.70 (58.96%) 
höher als budgetiert. Im Vergleich zum 
Vorjahr nahm der Strassenunterhalt 
um CHF 84‘431.85 ab. Zum einen ist die 
Kostenabweichung auf die ausseror-
dentliche Sanierung von Rissen, nicht 
budgetierte Mehrleistungen einer Bau-
unternehmung im Zusammenhang mit 
Sanierungsprojekten, der allgemeinen 
Teuerungsausgleich und Mehrkosten 
bei der Sanierung von Naturstrassen 
zurückzuführen. Zum anderen konnten 
Rückerstattungen von Dritten im Um-
fang von CHF 60‘266.85 eingenommen 
werden, vergleiche Ziffer «1.3.9 Entgel-
te» auf Seite 7. Die Ingenieurleistungen 
sind um CHF 48‘158.25 (34.90%) tiefer 
ausgefallen als veranschlagt. Der Min-
deraufwand gegenüber dem Budget 
ist auf die geringere Auftragsvergabe 
zurückzuführen.

Forderungsverluste
Die Forderungsverluste der periodi-
schen Steuern sind um CHF 34‘134.60 
auf CHF 35‘865.40 gesunken. Im Vor-
jahr ist der Aufwand der Forderungs-
verluste sehr hoch angestiegen (> CHF 
100‘000.00) und im Jahr 2022 hat sich 
dieser Aufwand massiv reduziert. Mit-
telfristig kann davon ausgegangen 
werden, dass sich die Verluste in einem 
Mittelmass einpendeln.

Dienstleistungen Dritter
Der Aufwand von Dienstleistungen 
Dritter ist um CHF 34‘131.17 (5.83%) 
tiefer ausgefallen als budgetiert. Der 
Hauptgrund für die Abweichung sind 
die weniger ausgefallenen Kosten von 
CHF 21‘226.65 für die Verwertung des 
Abfalls.

1.3.3 Abschreibungen 
Verwaltungsvermögen
Das bestehende Verwaltungsvermögen 
(Übergangsbestimmungen Ziffer 4.1.1 
bis 4.1.4 GV) wurde per 1. Januar 2016 
zu Buchwerten in HRM2 übernommen. 
Es betrug im allgemeinen Haushalt CHF 
6‘805‘615.48 und in der Spezialfinan-
zierung Feuerwehr CHF 433‘776.00 und 
wird seither linear innert 16 Jahren ab-
geschrieben. Die Abschreibungen für 
diesen Teil des Verwaltungsvermögen 
betragen somit CHF 452‘462.00.
Nach Einführung von HRM2 wird das 
Verwaltungsvermögen je Anlagekate-
gorie linear nach Nutzungsdauer abge-
schrieben (gemäss Anhang 2 GV). Die 
daraus resultierenden Abschreibungen 
im Jahr 2022 betragen CHF 317‘851.70 
und sind um CHF 58‘586.30 tiefer aus-
gefallen als veranschlagt. Dies liegt 
hauptsächlich daran, dass nicht alle 
geplanten Investitionsprojekte abge-
schlossen wurden. Dabei gilt es zu be-
achten, dass nur Projekte, welche in Be-
trieb genommen sind, abgeschrieben 
werden.
Bei der Erstellung der Hochrechnung 
wurde bereits mit Minderaufwän-
den bei den Abschreibungen von 
CHF 20‘000.00 gerechnet. Die Abwei-
chung zur effektiven Rechnung redu-
ziert sich somit auf CHF 38‘586.30.

1.3.4 Finanzaufwand
Der Finanzaufwand ist um CHF 
156‘833.71 (164.05%) höher ausgefal-
len als budgetiert. Der Hauptgrund für 
die Budgetabweichung ist die Wertbe-
richtigung der Grundstücke im Finanz-
vermögen über CHF 135‘758.35, welche 
nicht budgetiert wurde. Die Neubewer-
tung ist aufgrund der Erfassung der Lie-
genschaft Richtersmattweg 99 und der 
Umgliederung aus dem Bereich Grund-
stücke in den Bereich Gebäude erfolgt. 
Die dazugehörige Ertragsbuchung ist 
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Vorjahr um CHF 133‘227.60 auf Total 
CHF 10‘474‘896.55 zugenommen.
Die positivere Entwicklung des Fiskaler-
trags wurde bereits bei der Erstellung 
der Hochrechnung eingeschätzt und 
dementsprechend berücksichtigt.
Die über den Lastenausgleich abgerech-
neten Positionen Ergänzungsleistun-
gen, Sozialhilfe und Beiträge an den öf-
fentlichen Verkehr steigen seit einigen 
Jahren kontinuierlich an. Auch im Jahr 
2022 sind diese Beiträge gegenüber 
dem Vorjahr um CHF 144‘599.25 auf To-
tal CHF 3‘224‘361.40 angestiegen.
Im aktuellen Rechnungsjahr konnten 
die zunehmenden Kosten des Lasten-
ausgleichs durch die Mehrerträge des 
Fiskalertrags gedeckt werden.
Zudem erfolgte im aktuellen Rech-
nungsjahr die zweite von fünf linearen 
Entnahmen über CHF 283‘006.32 aus 
der Neubewertungsreserve. Diese Ent-
nahme ist erfolgswirksam, jedoch nicht 
liquiditätswirksam.
Die Einwohnergemeinde konnte die Net-
toinvestitionen von CHF 1‘402‘277.50 zu 
80.34% selbstfinanzieren (Seite 10). Der 
restliche Betrag von CHF 275‘678.95 wur-
de fremdfinanziert. Gemäss Hochrech-
nung wurden Nettoinvestitionen von 
CHF 1‘584‘880.00 erwartet.
Die flüssigen Mittel sind gegenüber 
dem Vorjahr um CHF 1‘588‘488.72 auf 
Total CHF 3‘538‘272.82 angestiegen 
(Seite 17). Der Anstieg ist auf die Auf-
nahme von langfristigen Fremdmitteln 
über CHF 2‘500‘000.00 zurückzufüh-
ren. Ohne diese Aufnahme hätten die 
flüssigen Mittel im laufenden Jahr um 
rund CHF 911‘500.00 abgenommen.
Aufgrund der Fremdmittelbeschaffung 
ist auch der Bruttoverschuldungsanteil 
von 26.65% auf neu 41.26% angestie-
gen. Aufgrund der hohen flüssigen Mit-
tel per 31.12.2022 darf ein Teil der Brut-
toverschuldung als Vorrat für zukünfti-
ge Investitionen betrachtet werden.

Dank dem positiven Rechnungsergeb-
nis des allgemeinen Haushalts von CHF 
344‘973.36 steigt der Bilanzüberschuss 
per Jahresende auf CHF 5‘507‘977.35 an 
(Seite 38). Aufgrund der periodischen 
Entnahme aus der Neubewertungsre-
serve reduziert sich deren Bestand auf 
CHF 849‘018.96. Die finanzpolitische 
Reserve bleibt unverändert und beträgt 
CHF 841‘862.22. Diese Eigenkapitalpo-
sitionen im Umfang von insgesamt CHF 
7‘198‘858.53 werden zur Deckung von 
möglichen künftigen Aufwandüber-
schüssen verwendet. Mit Berücksichti-
gung der unveränderten Schwankungs-
reserve von CHF 348‘616.90 beträgt das 
totale Eigenkapital des allgemeinen 
Haushaltes CHF 7‘547‘475.43.

1.3 Erfolgsrechnung
Die nachfolgenden Kommentare bezie-
hen sich auf den Gesamthaushalt, siehe 
gestufter Erfolgsausweis auf Seite 11.

1.3.1 Personalaufwand
Der Personalaufwand beträgt CHF 
2‘150‘234.11 und übersteigt das Bud-
get um CHF 72‘734.11 (3.50%). Dies ist 
hauptsächlich auf die Reorganisation 
der Verwaltung, die temporären Ar-
beitskräfte, die höheren diversen Per-
sonalaufwendungen (Weiterbildungen 
und Personalrekrutierung) und die An-
passung der Feuerwehrentschädigung 
zurückzuführen. Es wurden dazu mehr 
temporäre Arbeitskräfte benötigt, um 
den Personalmangel bei den Hauswar-
ten zu überbrücken.
In der Hochrechnung wurden bereits 
Mehraufwände im Umfang von CHF 
74‘300.00 berücksichtigt.

1.3.2 Sach- und übriger 
Betriebsaufwand
Der Sach- und übrige Betriebsauf-
wand liegt gesamthaft CHF 60‘720.67 
(-1.99%) unter dem Budget.
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Andererseits sind die Einnahmen von 
Anschlussgebühren um CHF 18‘788.50 
tiefer ausgefallen als veranschlagt.

1.3.10 Finanzertrag
Beim Finanzertrag ergaben sich Mehr-
erträge über CHF 165‘356.45 (59.67%). 
Die Hauptgründe sind die Ersterfassung 
der Liegenschaft Richtersmattweg 99 
über CHF 135‘758.35 in den Bereich Ge-
bäude, die Zunahme der Benützungs-
gebühren der Schulliegenschaften (Be-
nützung der Aula, Musikzimmer und 
Gymnastikraum, exkl. Sporthalle) von 
CHF 19‘692.60 und die Mehreinnah-
men der Mietzinse von CHF 13‘622.45.

1.3.11 Transferertrag
Der gesamte Transferertrag liegt um 
CHF 160‘172.75 (-11.13%) unter den 
budgetierten Erwartungen, was haupt-
sächlich auf die Anteile der anderen 
Gemeinden an die tiefer ausgefalle-

Gesamthaushalt Jahresrechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021

Bruttoinvestitionen 1‘440‘653.35 1‘997‘700.00 1‘839‘432.60

Investitionseinnahmen 38‘375.85 85‘000.00 5‘504.10

Nettoinvestitionen 1‘402‘277.50 1‘912‘700.00 1‘833‘928.50

Allgemeiner Haushalt    

Bruttoinvestitionen 587‘489.05 739‘700.00 1‘095‘541.55

Investitionseinnahmen 38‘375.85 0.00 5‘504.10

Nettoinvestitionen 549‘113.20 739‘700.00 1‘090‘037.45

Spezialfinanzierungen    

Bruttoinvestitionen 853‘164.30 1‘258‘000.00 743‘891.05

Investitionseinnahmen 0.00 85‘000.00 0.00

Nettoinvestitionen 853‘164.30 1‘173‘000.00 743‘891.05

nen Gesamtkosten der Massnahmen 
für den Regelunterricht (MR) von CHF 
102‘996.25 und die tieferen Kantons-
beiträge an die Betreuungsgutscheine 
über CHF 37‘531.35 zurückzuführen ist.

1.3.12 Ausserordentlicher Ertrag
Im ausserordentlichen Ertrag wurden 
CHF 366‘800.00 budgetiert. Der ausge-
wiesene Ertrag beträgt CHF 283‘006.32. 
Aufgrund der ausserordentlichen Auf-
lösung aus der Neubewertungsreserve 
des Vorjahres hat sich der Bestand und 
die damit jährlich verbundene Auflö-
sung reduziert.
Die um CHF 83‘800.00 tiefere Auflösung 
der Neubewertungsreserve wurde bereits 
bei der Hochrechnung berücksichtigt.

1.4 Investitionsrechnung
In der Investitionsrechnung werden 
Ausgaben für Investitionen mit mehr-
jähriger Nutzung erfasst.

Im Jahr 2022 wurden Nettoinvestitionen im Umfang von CHF 1‘402‘277.50 getätigt. 
Budgetiert waren Nettoinvestitionen von CHF 1‘912‘700.00. Der Realisierungsgrad der 
Nettoinvestitionen liegt somit bei 73.31 %. Vor allem in den Sachgruppen Hochbauten 
Schulliegenschaften und Tiefbauten Wasserversorgung fielen die realisierten Investitio-
nen tiefer aus als geplant. Aufgrund des geringeren Realisierungsgrades fallen auch die 
Abschreibungen im Gesamthaushalt mit rund CHF 58‘600.00 tiefer aus, als veranschlagt.
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im Finanzertrag enthalten. Zudem sind 
die Zinsen der langfristigen Finanzver-
bindlichkeiten um CHF 22‘184.95 auf 
gesamthaft CHF 38‘684.95 angestie-
gen. Die Erhöhung ist auf die Aufnah-
me per 27. Juni 2022 von zusätzlichen 
Fremdmitteln, welche zu 1.71% ver-
zinst werden, zurückzuführen.

1.3.5 Einlagen in Fonds 
und Spezialfinanzierungen
Die Einlagen in die Spezialfinanzierun-
gen haben um CHF 62‘808.50 (11.38%) 
gegenüber dem Budget zugenommen. 
Der Hauptgrund für den Anstieg ist, 
dass bei der Budgetierung mit einem 
zu tiefen Einlagesatz (Abwasser) ge-
rechnet wurde.

1.3.6 Transferaufwand
Der Transferaufwand liegt CHF 
329‘207.96 (-4.04%) unter dem Budget. 
Nachfolgend die wesentlichsten Ab-
weichungen:
• Die Entschädigung an den Lasten-

ausgleich Sozialhilfe verursachte CHF 
118‘306.00 weniger Aufwand als im 
Budget angenommen. Die Budgetie-
rung erfolgt auf kantonalen Berech-
nungsgrundlagen, welche zu dieser 
Abweichung geführt haben.

• Die Lohnbeiträge für die Lehrerschaft 
an den Kanton fielen CHF 151‘674.70 
tiefer aus als veranschlagt.

• Das Schulgeld für Gymnasien ist auf-
grund von mehr Gymnasiasten um 
CHF 57‘828.95 höher als budgetiert.

• Die Entschädigung an den Lasten-
ausgleich Ergänzungsleistungen und 
öffentlicher Verkehr sind um CHF 
54‘133.20 tiefer ausgefallen als durch 
den Kanton budgetiert.

• Die Beiträge an private Haushalt fie-
len über CHF 44‘637.80 tiefer aus als 
veranschlagt. Im Rechnungsjahr sind 
tiefere Ausgaben, im Zusammenhang 
mit der Ausgabe von Betreuungsgut-
scheinen, als geplant erfolgt.

In der Hochrechnung wurden Minder-
aufwände von CHF 31‘600.00 einkalku-
liert. Die hohe Abweichung zwischen 
Hochrechnung und effektiver Rechnung 
ist auf die weniger ausgefallenen Kosten 
der Lehrerlöhne von CHF 265‘000.00 zu-
rückzuführen.

1.3.7 Interne Verrechnungen
Die Budgetpositionen der internen Ver-
rechnungen betragen CHF 130‘400.00. 
Die Rechnung weist CHF 84‘370.95 auf. 
Die Ursache für diese Abweichung ist 
grössenteils auf die wegfallende inter-
ne Verrechnung des Schulsekretariats 
zurückzuführen. Im Rechnungsjahr 
wurde der Lohn direkt der entspre-
chenden Funktion belastet, sodass die 
interne Verrechnung obsolet wird.

1.3.8 Fiskalertrag
Der Fiskalertrag liegt insgesamt um CHF 
414‘396.55 (4.12%) höher gegenüber 
dem Budget auf CHF 10‘474‘896.55. 
Bei den natürlichen Personen wurde 
das Budget um CHF 39‘167.80 (0.44%) 
nicht erreicht. Der Steuerertrag der ju-
ristischen Personen zeigt eine Besser-
stellung von CHF 187‘930.05 (64.63%). 
Die übrigen Steuern liegen um CHF 
265‘434.30 (29.49%) über den Budge-
terwartungen.
Im vergangenen Herbst wurde der Fis-
kalertrag um CHF 125‘400.00 höher 
hochgerechnet als budgetiert.

1.3.9 Entgelte
Die Mehrerträge der Entgelte betrugen 
CHF 95‘458.33 (5.04%). Dies ergab sich 
einerseits durch Rückerstattungen und 
Kostenbeteiligungen Dritter über CHF 
60‘266.85, welche im Zusammenhang 
mit der Flur- und Waldwegsanierung 
vom Wasserverbund Grauholz AG ein-
genommen wurden und Mehreinnah-
men bei der Benützungsgebühren der 
Kanalisation von rund CHF 51‘800.00. 
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steuereinnahmen, höheren Vermö-
genssteuereinnahmen und stark vari-
ierenden Gewinnsteuereinnahmen ge-
genüber dem Vorjahr gestiegen.
Auch der Personalaufwand, die Kos-
ten der Lehrerlöhne und die Abschrei-
bungen werden in Zukunft tendenziell 
eher ansteigen. Letzteres belastet aus-
schliesslich die Erfolgsrechnung und ist 
nicht liquiditätswirksam.
In den nächsten drei Jahren kann die 
Gemeinde noch durch die erfolgswirk-
same Aufl ösung der Neubewertungsre-
serve profi tieren, welche das Ergebnis 
besser als eff ektiv präsentiert (siehe 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit). 
Diese Aufl ösung generiert der Gemein-
de jedoch keine zusätzlichen fl üssigen 
Mittel.
Gemäss Geldfl ussrechnung haben 
die fl üssigen Mittel infolge der Auf-
nahme von zusätzlichen Fremdmittel 
(CHF 2‘500‘000.00) um CHF 1‘588‘488.72 
zugenommen. Ohne diese Fremdmittel-
beschaff ung hätten die fl üssigen Mittel 
um CHF 911‘511.28 abgenommen.

Die Jahresrechnung 2022 mit weiteren Details und Informationen kann ab 
sofort bei der Finanzverwaltung bezogen oder unter www.schuepfen.ch ein-
gesehen werden. An der Versammlung werden keine Unterlagen abgegeben.

Die Selbstfi nanzierung der Einwohner-
gemeinde Schüpfen beträgt im Jahr 
2022 CHF 1‘126‘598.94 und kann die 
um rund CHF 510‘000.00 tiefer ausge-
fallenen Investitionen im Umfang von 
CHF 1‘402‘277.50 zu 80.34% selbstfi -
nanzieren (siehe Seite 10 und 31).
Zu beachten gilt, dass in den kom-
menden Jahren von einer geringeren 
Selbstfi nanzierung und von höheren 
Investitionen auszugehen ist.
Wie in den letzten Jahren bereits fest-
gestellt, kann davon ausgegangen 
werden, dass aufgrund der geplanten 
hohen Investitionen und der ange-
nommenen Abnahmen der fl üssigen 
Mitteln die Fremdverschuldung in den 
kommenden Jahren stark ansteigen 
wird.
Die Herausforderung des Gemeindera-
tes besteht in den kommenden Jahren 
weiterhin darin, dass trotz leichteren 
Aufwandsteigerungen und der sich ab-
zeichnenden stagnierenden Erträgen 
die festgelegten strategischen Leitlini-
en einzuhalten.

8

1.5 Bilanz
Die Bilanzsumme (Seite 17) beträgt per 
31. Dezember 2022 CHF 30‘182‘471.55 
(Vorjahr: CHF 27‘813‘565.62), was ei-
nem Anstieg von 8.52 % entspricht. 
Das Finanzvermögen beläuft sich 
auf CHF 14‘352‘400.25 (Vorjahr: 
CHF 12‘615‘458.12) und erhöht sich 
um 13.77%. Die Erhöhung ist auf den 
höheren Bestand der flüssigen Mittel 
und die Investitionen in die Gebäude 
des Finanzvermögens zurückzuführen. 
Im Gegenzug sind die aktiven Rech-
nungsabgrenzungen zurückgegangen. 
Das Verwaltungsvermögen beträgt per 
31. Dezember 2022 CHF 15‘830‘071.30 
(Vorjahr: CHF 15‘198‘107.50), was ei-
ner Zunahme von 4.16% entspricht. Die 
Zunahme von CHF 631‘963.80 ergibt 
sich aus den getätigten Nettoinvestiti-
onen von CHF 1‘402‘277.50 abzüglich 
der verbuchten Abschreibungen von 
CHF 770‘313.70.
Das «externe» Fremdkapital steigt mar-
kant an und beträgt CHF 6‘568‘885.78 
(Vorjahr: CHF 4‘556‘265.09) und nahm 
damit um 44.17% zu. Trotz des An-
stiegs sind die laufenden Verbindlich-
keiten um rund 50% zurückgegangen. 
Der Hauptgrund für die Erhöhung des 
Fremdkapitals ist die Aufnahme ei-
nes langfristigen Darlehens über CHF 
2‘500‘000.00. Das Eigenkapital des Ge-
samthaushaltes zeigt per Jahresende 
einen Bestand von CHF 23‘613‘585.77 
(VJ: CHF 23‘257‘300.75) und erhöht sich 
um 1.53%.
Die Eigenkapitalpositionen finanzpo-
litische Reserve und Bilanzüberschuss 
betragen per 31. Dezember 2022 
CHF 841‘862.22 resp. CHF 5‘507‘977.35, 
was einer Gesamtzunahme von 5.74% 
entspricht. Die beiden Eigenkapitalpositi-
onen liegen im Bereich der strategischen 
Finanzplanung des Gemeinderates.
Im Eigenkapital des Gesamthaushalts 
enthalten sind die Verpflichtungen ge-

genüber den Spezialfinanzierung, die 
Vorfinanzierung im Zusammenhang mit 
den Spezialfinanzierungen und die Neu-
bewertungsreserve. Letzteres wurde ge-
mäss Ziffer 3 der Übergangsbestimmun-
gen Gemeindeverordnung bei der Ein-
führung von HRM2 per 1. Januar 2016 
neubewertet. Der Bestand der Neube-
wertungsreserve reduziert sich im abge-
laufenen Jahr auf CHF 1‘197‘635.86 (Vor-
jahr: CHF 1‘480‘642.18) und nahm damit 
um 19.11% ab. Die Reduktion ist auf die 
zweite Entnahme über CHF 283‘006.32 
aus der Neubewertungsreserve zurück-
zuführen.

1.6 Nachkredite
In der Liste der Nachkredite Ziffer 11.9 
werden Nachkredite grösser als CHF 
5‘000.00 aufgeführt.

Total  CHF  854‘356.85
davon gebunden CHF  495‘834.85
 in Kompetenz GR CHF  358‘522.00
 in Kompetenz GV CHF  0.00

1.7 Schlussbeurteilung und Ausblick
Das Rechnungsjahr schliesst aufgrund 
der auf Seite 4 beschriebenen Effekten 
erfreulicherweise positiv ab. Im gestuf-
ten Erfolgsausweis ist zu sehen, dass 
das Ergebnis aus betrieblicher Tätig-
keit des allgemeinen Haushaltes einen 
Aufwandüberschuss von CHF 83‘631.70 
ausweist (siehe Seite 12).
In den kommenden Jahren werden die 
Abgaben an den Lastenausgleich ge-
mäss Angaben des Kantons weiterhin 
konstant steigen.
Der Rückgang der Haupteinnahme-
quelle der Gemeinde, die Einkommens-
steuer, gegenüber dem letzten Jahr ist 
ein Zeichen, dass zukünftig eher mit 
einer Stagnierung des Fiskalertrags zu 
rechnen ist. Dazu ist im Jahr 2022 der 
Fiskalertrag dank einmaligen Sonder-
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Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

Die Jahresrechnung 2022 der Einwohnergemeinde Schüpfen wird mit folgen-
dem Ergebnis genehmigt:

Erfolgsrechnung Aufwand Gesamthaushalt CHF 14‘601‘016.39
Ertrag Gesamthaushalt CHF 14‘706‘909.05

 Ertragsüberschuss CHF 105‘892.66

davon Aufwand Allgemeiner Haushalt CHF 12‘631‘438.59
 Ertrag Allgemeiner Haushalt CHF 12‘976.411.95
 Ertragsüberschuss CHF 344‘973.36

 Aufwand SF Feuerwehr CHF 209‘175.10
 Ertrag SF Feuerwehr CHF 186‘047.15
 Aufwandüberschuss CHF 23‘127.95

 Aufwand SF Wasser CHF 465‘273.80
 Ertrag SF Wasser CHF 338‘435.63
 Aufwandüberschuss CHF 126‘838.17

 Aufwand SF Abwasser CHF 985‘490.15
 Ertrag SF Abwasser CHF 895‘028.35
 Aufwandüberschuss CHF 90‘461.80

 Aufwand SF Abfall CHF 309‘638.75
 Ertrag SF Abfall CHF 310‘985.97
 Ertragsüberschuss CHF 1‘347.22

Investitionsrechnung Ausgaben CHF 1‘440‘653.35
 Einnahmen CHF 38‘375.85

Nettoinvestitionen CHF 1‘402‘277.50

Nachkredite gem. separater Liste

Kenntnisnahme

Der positive Bericht der BDO AG wird zur Kenntnis genommen.

2. Datenschutz, Bericht der 
 Aufsichtsstelle für 2022

 Kenntnisnahme

Die BDO AG ist Datenschutz-Aufsichts-
stelle für unsere Gemeinde. In ihrem 

Bestätigungsbericht vom 20. April 2023 
wird festgehalten, dass

• die gesetzlichen und reglementa-
rischen Datenschutzvorschriften in 
den letzten 12 Monaten eingehalten 
worden sind.
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Mischabwasserleitung
Die Mischabwasserleitung befi ndet sich 
generell in einem relativ guten Zustand, 
was weitestgehend eine Sanierung der 
Schäden mittels Inlinerverfahren rechtfer-
tigt. Ab der Kreuzung Dorfstrasse / Schul-
strasse bis Höhe Liegenschaft Schulstrasse 
9, wird die Strassenentwässerung von der 
Schmutzwasserleitung entfl echtet.

Strassenbau
Die Strasse befi ndet sich im Allgemei-
nen in einem guten Zustand und weist 
wenig Verformungen auf. Es ist davon 
auszugehen, dass ein Koff erersatz nur 
lokal notwendig sein wird. Entlang der 
Randbereiche müssen gewisse Abschnit-
te saniert werden. Die Rekonstruktions-
massnahmen erfolgen im Rahmen der 
vorgegebenen Grenzverläufe und die 
Sanierungsmassnahmen haben keine 
Änderung der Strassenbreite zur Folge. 
Die gesamte Strasse wird zum Schluss 
mit einem Deckbelagsersatz saniert.

Brüstung / Geländer
entlang vom Chüelibach
Die Brüstung wird, von einer auf die 
Sanierung von Betonbauwerken spezi-
alisierten Unternehmung, saniert und 
gleichzeitig an die aktuellen SUVA-Vor-
schriften bezüglich Geländer angepasst.

Übrige Werke
Weitere Werke (Elektro, Telekommu-
nikation, Kabelfernsehen) wurden im 
Zuge der Projektierung auf Sanierungs- 
und Erweiterungsbegehren angefragt. 
Es sind keine weiteren Baubedürfnisse 
angemeldet worden.

Signalisation/Markierung
Die Markierungen zur Fussgängerque-
rung und Tempo 30 werden noch ge-
mäss den Angaben des Verkehrsplaners 
ergänzt und nach Einbringung des Deck-
belags (2024) wieder defi nitiv hergestellt.

Bauausführung
Die Bauarbeiten sollen nach Genehmi-
gung des Verpfl ichtungskredites im Juli 
2023 beginnen und dauern ca. 3 bis 4 
Monate. Der Deckbelagseinbau erfolgt 
ca. ein Jahr später 2024.

Projektkosten
Genauigkeit KV +/- 10%

Kostenvoranschlag (Beträge gerundet)
Wasserleitungsersatz CHF  445‘000.00
Abwassersanierung CHF  118‘000.00
Strassensanierung CHF  247‘000.00

Total Investitionskosten  CHF  810‘000.00
(inkl. MWST)
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3. Wahl der Revisionsstelle 
 für die Jahresrechnung 2023

 Genehmigung

Die Gemeindeversammlung hat jähr-
lich die Revisionsstelle zur Prüfung des 
Rechnungsabschlusses zu wählen bzw. 
wiederzuwählen. Vor vier Jahren ist der 

Wechsel von der ROD Treuhandgesell-
schaft AG zur BDO AG erfolgt.

Der Gemeinderat beantragt, die 
Zusammenarbeit mit der BDO AG 
weiterzuführen und diese als Revi-
sionsstelle für die Jahresrechnung 
2023 zu wählen.

Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

Als Revisionsstelle der Jahresrechnung 2023 wird die BDO AG gewählt.

4. Schulstrasse, Sanierung / Ersatz 
 Werkleitungen und Strasse
 Genehmigung 
 Verpfl ichtungskredit

Ausgangslage
Infolge mehrerer Wasserleitungsrohr-
brüchen in der Schulstrasse, letztmals 
im Jahr 2019, muss die alte Leitung aus 
dem Jahre 1930 ersetzt werden. Das 
damals verwendete Material neigt zu 
Längsrissen und ist im Schadenfall je-
weils nur mit grossem Aufwand und 
entsprechenden Kostenfolgen zu repa-
rieren.

In der Folge wurde die Mischabwasser-
leitung ebenfalls auf ihren Zustand hin 
untersucht, um entsprechende Sanie-
rungsarbeiten gleichzeitig planen und 
ausführen zu können. Gemäss der noch 
gültigen Generellen Entwässerungspla-
nung (GEP) besteht keine Notwendig-
keit einer Kapazitätserhöhung.

An einigen Stellen besteht Handlungs-
bedarf zur Entfl echtung der Strassen-
entwässerung von der Mischabwasser-
leitung. Bei der Ortsbegehung wurde 
festgestellt, dass Schmutzwasser in die 
Meteorwasserleitung gelangt.

Die Brüstung entlang des Chüelibachs 
ist ebenfalls sanierungsbedürftig und 
muss bezüglich der geltenden Sicher-
heitsvorschriften überprüft werden.

Nicht Bestandteil des Projekts ist der 
Bachdurchlass des Chüelibachs, der in 
den Zuständigkeitsbereich des Wasser-
bauverbandes Lyssbach fällt und nicht 
saniert werden soll.

Aufgrund der Dringlichkeit ist das Pro-
jekt bereits Bestandteil des Finanzplanes.

Projektbeschrieb
Wasserleitung
Die alte Wasserleitung wird zwischen 
der Kreuzung Schulstrasse / Boden-
strasse bis kurz vor die Einmündung in 
die Dorfstrasse ersetzt. Die Materiali-
sierung entspricht der Philosophie der 
Gemeinde mit modernen Druckrohren 
aus Guss, aussen geschützt und innen 
verkleidet. Alle vorhandenen Schieber 
werden durch neue ersetzt. Sämtliche 
Hausanschlussleitungen werden bis 
zur Parzellengrenze ebenfalls erneuert. 
Eine Erneuerung der Wasserleitungen 
ab Parzellengrenze erfolgt auf Wunsch 
und in Absprache mit den Eigentümern 
auf deren Kosten.
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bleibt unverändert. Bei Bedarf ist der 
Blindanschluss neu zu erstellen. Das 
Sturzgefälle im Bereich KS HW251 bis 
Blindanschluss wird aufgehoben. Da-
durch kann das Gefälle
bis zum Startschacht KS HW255 auf 
1.5% vergrössert werden.

Strassenentwässerung
Die gesamte Strassenentwässerung 
wird ersetzt. Mit der Änderung des 
Dachgefälles der Strassenoberfl äche in 
ein einseitiges Quergefälle werden die 
neuen Einlaufschächte alle auf Seite 
Lyssbach platziert. Die Lage der Schäch-
te ist so gewählt, dass möglichst vor 
allen Zufahrten zu den Garagen das 
Regenwasser in die Kanalisation auf-
genommen wird. So wird erreicht, dass 
kein grosser Wasserlauf bei den Ein-
gangsbereichen entsteht.

Strassenbau
Aufgrund des bestehenden Strassen-
zustandes und der vorgesehenen 
Leitungsarbeiten wird die Trag- und 
Deckschicht vollumfänglich ersetzt. Die 
Fundation soll dabei, soweit notwen-
dig, ebenfalls ersetzt werden. Damit 
das Oberfl ächenwasser in Längsrich-
tung besser abfl iesst, ist vorgesehen, 
über die gesamte Länge ein einseiti-
ges Quergefälle von 2% zu erstellen. 
Die notwendigen Anpassungen am 
Strassenrand Seite Lysshübeli können 
aufgrund des natürlichen Terrainver-
laufes ohne grössere bauliche Eingriff e 
vorgenommen werden. Der best. Swiss-
comschacht muss auf das neue Niveau 
angepasst werden. Die gesamte Strasse 
wird zum Schluss mit einem Deckbe-
lagsersatz saniert.
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Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

• Der Verpfl ichtungskredit in der Höhe von CHF 810‘000.00 für die 
Sanierung/Ersatz der Werkleitungen und der Strasse wird genehmigt.

• Der Verpfl ichtungskredit wird wie folgt aufgeteilt:
– CHF 445‘000.00 zu Lasten der Spezialfi nanzierung Wasserversorgung
– CHF 118‘000.00 zu Lasten der Spezialfi nanzierung Abwasserentsorgung
– CHF 247‘000.00 zu Lasten des steuerfi nanzierten Haushalts

5. Riedweg, Ersatz Abwasser- 
 und Trinkwasserleitung, 
 neue Meteorwasserleitung 
 und Strassensanierung
 Genehmigung 
 Verpfl ichtungskredit

Ausgangslage
Das genaue Alter der Wasserleitun-
gen im Riedweg ist stellenweise nicht 
bekannt, jedoch wurde bei Wasserlei-
tungsrohrbrüchen festgestellt, dass das 
damals verwendete Material mit zu-
nehmendem Alter zu Längsrissen neigt. 
Diese Schadensart lässt jeweils grosse 
Wassermengen austreten und kann da-
durch grosse Schäden anrichten. 

Bei Filmaufnahmen wurde zudem fest-
gestellt, dass sich die Abwasserleitung 
in einem schlechten Zustand befi ndet 
und die Schächte ersetzt und an die 
geltenden Normen angepasst werden 
müssen. Das problematische geringe 
Leitungsgefälle muss bei einem Lei-
tungsersatz optimiert werden.

Die Strasse befi ndet sich in einem 
schlechten Allgemeinzustand und wird 
durch einen erneuten Grabenaufbruch 

Der Gemeinderat und die Gemeindebetriebekommission beantragen der Ver-
sammlung, den Verpfl ichtungskredit in der Höhe von CHF 810‘000.00 zu genehmigen.

weiter in der Substanz geschwächt. Des 
Weiteren müssen div. Schachteinläufe, 
Strassenabschlüsse und Schachtdeckel 
ersetzt oder angepasst werden, damit 
die Entwässerung der Strasse wieder 
ihre Funktion erfüllen kann.

Projektbeschrieb
Wasserleitung
Die alte Wasserleitung wird zwischen 
Liegenschaft Nr. 4 und dem Hydranten 
Nr. 50 ersetzt. Die Materialisierung ent-
spricht der Philosophie der Gemeinde 
mit modernen Druckrohren aus Guss, 
aussen geschützt und innen verkleidet. 
Alle vorhandenen Schieber werden 
durch neue ersetzt. Sämtliche Hausan-
schlussleitungen werden bis zur Par-
zellengrenze ebenfalls erneuert. Eine 
Erneuerung der Wasserleitungen ab 
Parzellengrenze erfolgt auf Wunsch 
und in Absprache mit den Eigentümern 
auf deren Kosten.

Mischabwasserleitung
Die bestehende alte Mischabwasserlei-
tung wird mit einer neuen Leitung PP 
DN 250 ersetzt. Der Anschlusspunkt 
an der Hauptleitung im Lysshübeliweg 
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Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

Das Entschädigungsreglement für Behördenmitglieder und Delegierte 
wird genehmigt und per 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt.

sonalreglement im Anhang 2 geregelt. 
Eine Anpassung der Entschädigungen 
ist letztmals im Jahr 2017 erfolgt. Der 
Gemeinderat hat jedoch beschlossen, 
die heutigen Jahresentschädigungen, 
Spesen und Sitzungsgelder unverän-
dert zu belassen. Die Inhalte des Regle-
ments umfassen die heutigen Entschä-
digungsregelungen und orientieren 
sich an der geltenden Praxis.

Das Entschädigungsreglement wurde 
durch den Gemeinderat ausgearbei-
tet und den Schüpfener Ortsparteien 
zur Vernehmlassung unterbreitet. Die 
Rückmeldungen der Parteien sind im 
Reglement berücksichtig. Der Gemein-
derat beantragt der Versammlung, das 
Entschädigungsreglement für Behör-
denmitglieder und Delegierte zu ge-
nehmigen.

7. Abstimmungs- 
 und Wahlreglement, Änderung 
 Genehmigung 

Für die Durchführung der Abstimmun-
gen und Wahlen wird in Schüpfen 
jährlich ein nicht ständiger Abstim-
mungs- und Wahlausschuss aufgebo-
ten. Die Organisation der Ausmittlung 
der Abstimmungen und Wahlen mit 
Personen dieses nicht-ständigen Aus-
schusses verursacht einen grossen Auf-
wand. Die eingeteilten Ausschussmit-
glieder müssen jeweils neu instruiert 
und angeleitet werden. Zudem kommt 
es immer wieder – insbesondere bei der 
Septemberabstimmung, weil Beginn 
der Herbstferien – zu personellen Eng-
pässen aufgrund von Absagen.

Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
im Mitteilungsblatt kommuniziert, plant 
der Gemeinderat in Zusammenarbeit 
mit der Verwaltung, einen sogenannten 
ständigen Ausschuss einzusetzen, um 

diesem Umstand entgegenzuwirken. 
Dieser ständige Ausschuss wäre bei allen 
Abstimmungen und Wahlen im Einsatz 
und würde bei Bedarf durch weitere 
Stimmberechtigte des nicht-ständigen 
Ausschusses (für Abstimmungen und 
Wahlen) und das Verwaltungspersonal 
(für Wahlen) unterstützt. Die Mitglie-
der des Ausschusses werden durch den 
Gemeinderat gewählt. Mit dem Einsatz 
eines ständigen Ausschusses entsteht 
für die Mitglieder Routine bei der Aus-
mittlung der Resultate und es kann Er-
fahrung gesammelt werden. Die Einfüh-
rung in die Aufgaben erfolgt durch die 
Verwaltung. 

Rund um die Einsätze des Ausschusses 
bei Abstimmungen und Wahlen soll 
möglichst grosse Flexibilität bestehen, 
um die Aufgaben optimal wahrneh-
men zu können. Geplant ist deshalb, 
dass jeweils sowohl ein ständiger Aus-
schuss für 4 Jahre und wie bisher ein 
nicht-ständiger Ausschuss für jeweils 
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6. Entschädigungsreglement 
 für Behördenmitglieder und
 Delegierte
 Genehmigung 

Die Gemeindeversammlung hat am 
08.06.2022 das angepasste Organisa-
tionsreglement (OgR) genehmigt und 
dabei die Kompetenzen für den Erlass 
der Reglemente unter Vorbehalt des 
fakultativen Referendums an den Ge-
meinderat delegiert (Art. 15 Abs. 6 und 
Art. 32 OgR). Auch mit dieser Kompe-
tenzübertragung verbleiben einige 

Übrige Werke
Weitere Werke (Elektro, Telekommu-
nikation, Kabelfernsehen) wurden im 
Zuge der Projektierung auf Sanierungs- 
und Erweiterungsbegehren angefragt. 
Ausser einem allfälligen zusätzlichen 
Kandelaber sind keine weiteren Baube-
dürfnisse angemeldet worden.

Bauausführung
Die Bauarbeiten sollen nach Genehmi-
gung des Verpfl ichtungskredites im Juli 
2023 beginnen und dauern ca. 2 bis 3 

Projektkosten
Genauigkeit KV +/- 10%

Kostenvoranschlag (Beträge gerundet)
Wasserleitungsersatz CHF  180‘000.00
Abwassersanierung CHF  173‘000.00
Strassensanierung CHF  119‘000.00

Total Investitionskosten  CHF  472‘000.00
(inkl. MWST)

Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

• Der Verpfl ichtungskredit in der Höhe von CHF 472‘000.00 für den Ersatz der 
Abwasser- und Trinkwasserleitung, die neue Meteorwasserleitung und die 
Strassensanierung wird genehmigt.

• Der Verpfl ichtungskredit wird wie folgt aufgeteilt:
– CHF 180‘000.00 zu Lasten der Spezialfi nanzierung Wasserversorgung
– CHF 173‘000.00 zu Lasten der Spezialfi nanzierung Abwasserentsorgung
– CHF 119‘000.00 zu Lasten des steuerfi nanzierten Haushalts

Der Gemeinderat und die Gemeindebetriebekommission beantragen der Ver-
sammlung, den Verpfl ichtungskredit in der Höhe von CHF 472‘000.00 zu genehmigen.

Monate. Der Deckbelagseinbau erfolgt 
ca. ein Jahr später im 2024.

Reglemente, deren Annahme, Abände-
rung oder Aufhebung weiterhin in der 
Kompetenz der Gemeindeversamm-
lung liegt (Art. 5 Bst. e OgR). So auch 
das neu zu schaff ende Entschädigungs-
reglement des Gemeinderates und der 
Delegierten. 

Im neu ausgearbeiteten Reglement 
werden die Entschädigungen des Ge-
meinderates, der Kommissionsmitglie-
der und der Delegierten der Gemeinde 
in Gemeindeverbänden geregelt. Heu-
te sind diese Entschädigungen im Per-
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Aus dem Gemeinderat

Wie kann ich aktiv das politische Geschehen 
in der Gemeinde mitgestalten und mitbestimmen?
Nebst der Mitarbeit in einer der verschiedenen Kommissionen der Gemeinde (Bau-
kommission, Finanzkommission, Gemeindebetriebekommission, Jugend-, Kultur- 
und Sozialkommission, Schulkommission, Sicherheitskommission), der Teilnahme an 
einer Gemeindeversammlung oder der Beteiligung an Abstimmungen und Wahlen 
an der Urne bestehen weitere Möglichkeiten, sich am politischen Geschehen in der 
Gemeinde zu beteiligen.

Stimmrecht
Art. 26 Organisationsreglement

Schweizerinnen und Schweizer, die seit 3 Mo-
naten in der Gemeinde wohnhaft sind das 
18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht 
wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter 
umfassender Beistandschaft stehen, sind 
stimmberechtigt und können sich aktiv an Ab-
stimmungen und Wahlen beteiligen oder sich 
selbst für eine Wahl zur Verfügung stellen.

Wählbarkeit
Art. 51 Organisationsreglement

Wählbar sind in den Gemeinderat und in 
Kommissionen mit Entscheidbefugnis die in 
der Gemeinde Stimmberechtigten.
In Kommissionen ohne Entscheidbefugnis 
sind alle urteilsfähigen Personen wählbar.

Initiative
Art. 27 ff . Organisationsreglement

Die Stimmberechtigten können die Behand-
lung eines Geschäftes verlangen, wenn es in 
ihre Zuständigkeit fällt. Mindestens 10% der 
Stimmberechtigten müssen die Initiative un-
terzeichnen. Die Initiative ist an bestimmte 
Formvorschriften gebunden.

Fakultative Volksabstimmung
(Referendum)
Art. 32 Organisationsreglement

Mindestens zwei Prozent der Stimmberech-
tigten können durch Unterschrift innerhalb 
der Referendumsfrist von 30 Tagen seit der 
Bekanntmachung verlangen, dass Beschlüs-
se des Gemeinderates zu Reglementen der 
Gemeinde oder Reglementen von Gemein-
deverbänden der Gemeindeversammlung 
zu unterbreiten sind.

Petition
Art. 33 Organisationsreglement

Jede Person hat das Recht, eine Petition 
(Bittschrift) an Gemeindeorgane zu richten, 
die innerhalb von 12 Monaten vom zustän-
digen Gemeindeorgan zu prüfen und zu be-
antworten ist. 

Erheblich erklären von Anträgen
Art. 37 Organisationsreglement

Unter dem Traktandum Verschiedenes an der 
Gemeindeversammlung kann eine stimm-
berechtigte Person verlangen, dass der Ge-
meinderat für eine nächste Versammlung ein 
Geschäft, das in die Zuständigkeit der Ver-
sammlung fällt, traktandiert. Dieser Antrag 
wird der Versammlung zum Entscheid unter-
breitet und im Falle einer Annahme hat der 
Gemeinderat das Geschäft der Versammlung 
innerhalb eines Jahres vorzulegen.
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ein Jahr gewählt wird. Gestützt auf die 
Anzahl und Art der Vorlagen wird bei 
der Vorbereitung jeweils entschieden, 
wie viele Personen für den Abstim-
mungs- bzw. Wahlsonntag erforderlich 
sind und wer aufgeboten wird.

Für die Umsetzung dieses Vorhabens ist 
eine Anpassung von Art. 11 des Abstim-
mungs- und Wahlreglements (AWR) 
erforderlich.

Weiter soll im Zusammenhang mit der 
Tatsache der zunehmenden briefl ichen 
Stimmabgaben (Anteil ca. 96%) und der 
abnehmenden Stimmabgaben an den 
Urnen (Anteil ca. 4%) geprüft werden, 
ob die aktuellen Urnenöff nungszeiten 
und auch die Anzahl und Standorte der 
Abstimmungs- und Wahllokale noch 

zeitgemäss sind. Diese Diskussion soll zu-
sammen mit den Ortsparteien erfolgen, 
was voraussichtlich im Jahr 2024 passiert.

In Art. 6 AWR soll deshalb neu festge-
halten werden, dass der Gemeinderat 
über die Standorte der Abstimmungs- 
und Wahllokale sowie deren Öff nungs-
zeiten entscheidet. Die übergeordne-
ten Vorschriften werden dabei selbst-
verständlich berücksichtigt.

Die vorgeschlagenen Änderungen der 
Art. Art. 6, 11 und 13  im Abstimmungs- 
und Wahlreglement (WAR) sind durch 
den Kanton vorgeprüft und als korrekt 
beurteilt worden. Der Gemeinderat be-
antragt der Versammlung, die Ände-
rungen des Abstimmungs- und Wahlre-
glements zu genehmigen.

Antrag des Gemeinderates an die Versammlung
(Beschlussesentwurf)

Die Änderungen der Art. 6, 11 und 13 des Abstimmungs- und Wahlreglements 
werden genehmigt und per 1. August 2023 in Kraft gesetzt.
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Wir suchen:
Mitglieder für den ständigen 
Abstimmungs- & Wahlausschuss
Wir suchen mindestens 7 bis maximal 15 stimmberechtigte Schüpfene-
rinnen und Schüpfener für den ständigen Ausschuss für die Jahre 2023 
– 2024. Die Mitglieder werden durch den Gemeinderat gewählt.

Der Ausschuss wird in der Regel 4mal pro Jahr an den offiziellen Ab-
stimmungs- und Wahlsonntagen die Resultate ausmitteln. Bei Wahlen 
wird der Ausschuss durch die Gemeindeverwaltung unterstützt.

Der Abstimmungs- und Wahlausschuss…
… ermittelt die Abstimmungs- und Wahlergebnisse in der Gemeinde 

Schüpfen (i.d.R. dauert das max. 4 Stunden)

… macht den Urnendienst

… sorgt für Ruhe und Ordnung im und vor dem Stimmlokal

… verhindert gesetzeswidrige Handlungen

… sorgt dafür, dass die Stimmberechtigten die Stimm-
und Wahlzettel unbeeinflusst und ungestört 
ausfüllen können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung:
info@schuepfen.ch oder 031 879 70 80.

Bei weiteren Fragen steht der Gemeindeschreiber
Patrik Schenk gerne zur Verfügung.

Einwohnergemeinde
Schüpfen

38

Sprechstunde 
des Gemeindepräsidenten
Die Sprechstunden mit dem Gemeinde-
präsidenten Pierre-André Pittet fi nden 
in der Regel einmal pro Monat in der Ge-
meindeverwaltung statt. Die nächsten 
Sprechstunden fi ndet wie folgt statt:

• Donnerstag, 25. Mai 2023, 
16.00 bis 18.00 Uhr

• Freitag, 30. Juni 2023, 
16.00 bis 18.00 Uhr

Eine Voranmeldung bei der Gemeinde-
verwaltung ist aus organisatorischen 
Gründen bis jeweils eine Woche im 
Voraus erwünscht (031 879 70 80 oder 
info@schuepfen.ch).

Politische Agenda
Die politische Agenda Schüpfen für das 
Jahr 2023 präsentiert sich wie folgt:

Erscheinungsdaten Mitteilungsblätter 2023
Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungsdatum

Nr. 3 28. Juli 2023 25. August 2023

Nr. 4 (GV) 13. Oktober 2023 10. November 2023

Wir erinnern daran, dass das Mitteilungsblatt Vereinen, Parteien und Privaten 
für Publikationen off en steht. Die Daten sind elektronisch, im Word- und
pfd-Format, an patrik.schenk@schuepfen.ch zu übermitteln.

Inserate werden wie folgt in Rechnung gestellt:
– eine ganze Seite Fr. 100.–
– eine halbe Seite Fr. 50.–
– eine viertel Seite Fr. 25.–

• Mittwoch, 7. Juni
Gemeindeversammlung
Beginn 20.00 Uhr

• Dienstag, 5. Dezember
Gemeindeversammlung
Beginn 20.00 Uhr

Der Gemeinderat würde sich freuen, 
Sie an einer Gemeindeversammlung 
begrüssen zu dürfen.

Öff nungszeiten
der Verwaltung 
über Auff ahrt und Pfi ngsten

Die Gemeindeverwaltung bleibt infol-
ge Auff ahrt und Auff ahrtsbrücke am 
Donnerstag und Freitag, dem 18. und 
19. Mai 2023 sowie am Pfi ngstmon-
tag, 29. Mai 2023 geschlossen.

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.
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Rückblick Infoanlass neues Energiegesetz – 
diese Änderungen müssen Gebäudebesitzer/innen kennen 
Am Mittwoch, 22. März 2023, durften 
wir im Kirchgemeindesaal Hofmatt 
zahlreiche Interessentinnen und Inter-
essenten zum Infoanlass Energiegesetz 
begrüssen. Kurt Marti, Ingenieurbüro 
für Energie und Umwelt, aus Schüpfen 
hat die Anwesenden mit einer interes-
santen und abwechslungsreichen Prä-
sentation durch den Gesetzesdschun-
gel geführt und die wichtigsten Ände-
rungen mit seinem grossen Fachwissen 

vermittelt. Hierbei noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an Kurt Marti 
für diesen hervorragenden Vortrag. 

Untenstehend fi nden Sie noch einmal 
das Ablaufschema für die Meldung ei-
ner Heizungsänderung. Bitte beachten 
Sie hierbei, dass die Heizungsände-
rung zudem baubewilligungspfl ich-
tig sein kann und das Meldeformu-
lar die Baubewilligung nicht ablöst. 

Bei allfälligen Fra-
gen steht Ihnen das 
Team Bauwesen ger-
ne zur Verfügung. 
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Baukommission

 Erteilte Baubewilligungen von März bis April 2023
Bauherrschaft Bauvorhaben

Ledermann Bernhard und Yvonne, 
Zuzwilstrasse 27a, 3305 Iff wil 

Vollausbau des gesamten Ökonomieteils 
in Wohnhaus mit Bauprovisorium für 
max. 3 Jahre, 
Dorfstrasse 9, Schüpfen

Räz Marcel, 
Schwanden 48, 3054 Schüpfen

Ersatz Eternitdach auf bestehendem 
Schweinestall und PV- Anlage südseitig, 
Sanierung und Vergrösserung bestehen-
de Jauchegrube

Bärtschi Andreas, 
Allenwil 307, 3054 Schüpfen

Erweiterung bestehende Wohnung 
durch Integrierung Metzgerladen, 
Leiernstrasse 5

Seniorenzentrum Schüpfen, 
Sägestrasse 10, 3054 Schüpfen

Erweiterung Wohntrakt Nord und 
Umbau bestehender Aufenthaltsraum 
zu Bewohnerzimmer

Prack Marco, 
Spörihausmattweg 7, 3054 Schüpfen

Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser 
Wärmepumpe

Bardelli Olivia & Hostettler Roland, 
Lysshübeliweg 5, 3054 Schüpfen

Balkonverglasung

Pietro, Paulo und Nino Ruocco, 
Schorimattweg 1, 3054 Schüpfen

Neubau Balkone

Schüpfen Zentrum AG, Hans Aff olter, 
Lyssstrasse 5, 3054 Schüpfen

Anbau Aufenthaltsraum mit temporä-
rem Arbeitsplatz auf Flachdach

Ramseyer Marianne & Rudolf, 
Lysshübeliweg 5, 3054 Schüpfen

Erweiterung des bestehenden Balkons / 
Terrasse in Stahlkonstruktion
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1. August 2023

 Traditionen sollen gepfl egt werden
Traditionsgemäss organisiert auch dieses Jahr die Jugend-, Kultur- 
und Sozialkommission die Bundesfeier Schüpfen und steckt bereits 

in den Vorbereitungen...

Um die Lärmemissionen zu verringern, hat sich die Kommission 
bereits im 2022 anstelle des Feuerwerks für eine alternative Darbietung 

entschieden, die unserer Feier einen krönenden Abschluss bescheren wird. 
Leider konnte sie aufgrund des Feuerwerks- und Feuerverbotes 

nicht durchgeführt werden.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung
Eine solche Show ist mit grossem Aufwand / Kosten verbunden. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei diesem Vorhaben fi nanziell 
unterstützen. So wird es uns gelingen, eine einzigartige Feuershow 

für die Gemeinschaft zu verwirklichen.

Ganz im Sinne von «Alle für Einen, Einer für Alle...»
Machen Sie mit und überweisen Sie uns einen Beitrag zu Gunsten 

der Feuershow. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Banküberweisung

Einwohnergemeinde Schüpfen
Dorfstrasse 17
3054 Schüpfen

IBAN-Nr. 
CH11 0900 0000 3000 4190 0

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Für Rückfragen wenden Sie sich an Marco Prack, 076 398 18 20

Spendenaufruf Spendenaufruf 
FeuershowFeuershow

Einwohnergemeinde 
Schüpfen
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Jugend-, Kultur- und Sozialkommission

Rückblicke…Rückblicke…

Schenkung Bild Mössnang –
Herzliches Dankeschön
Am 26. November 2017 ist Egbert Mössnang, der in 

Schüpfen wohnhafte Maler und Kupferstecher, ver-

storben. Kurz zuvor noch, am 04.11.2017, hatten wir 

den Filmabend ihm und seinen Werken gewidmet.

Der Künstler war sogar noch persönlich anwesend. 

Ein paar Monate später kam die Erbgemeinschaft 

der Familie Mössnang auf uns zu, um der Einwoh-

nergemeinde Schüpfen ein Bild aus der Sammlung 

zu schenken, was uns sehr freute.

Als geeignetster Standort für das Bild wurde das Se-

niorenzentrum Schüpfen ausgewählt. Die offi zielle 

Übergabe konnte in Folge der Pandemie aber erst in 

diesem Jahr durchgeführt werden. 

Am Nachmittag des 30. März 2023 wurde dieses Bild 

offi ziell geschenkt. Anwesend waren zahlreiche 

interessierte Bewohnerinnen und Bewohner des 

Seniorenzentrums, Mitarbeitende des SZS, Barbara Lüscher und Bettina Köchli als Ver-

treterinnen der Erbgemeinschaft, Werner Nuber, langjähriger Freund der Familie und 

begeisterter Kenner der Werke von Egbert Mössnang, Irène Stämpfl i, Präsidentin des 

SZS, Josiane Messerli und Marco Prack vom Gemeinderat Schüpfen.

Nebst den feierlichen Begrüssungen kamen wir noch zu fachkundigen Informationen 

durch Werner Nuber. Abgerundet wurde der Anlass mit Kaffee und Kuchen.

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Gemeinde Schüpfen und des Senioren-

zentrums Schüpfen nochmals herzlich für die Schenkung dieses Bildes bedanken. 

Marco Prack, Ressortvorsteher JKS

Schüpfen wohnhafte Maler und Kupferstecher, ver-

Der Künstler war sogar noch persönlich anwesend. 

Ein paar Monate später kam die Erbgemeinschaft 

nergemeinde Schüpfen ein Bild aus der Sammlung 

Als geeignetster Standort für das Bild wurde das Se-

Übergabe konnte in Folge der Pandemie aber erst in 
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schüpfen bebildert… 
… das Mitteilungsblatt der Gemeinde Schüpfen

Senden Sie uns Ihre Fotos!
Vier Mal im Jahr veröff entlicht der Gemeinderat das Mitteilungsblatt der Einwoh-
nergemeinde Schüpfen und informiert die Schüpfenerinnen und Schüpfener mit 
Neuigkeiten über unsere Gemeinde. Seit der Einführung des Corporate Designs 
wird jeweils der Umschlag mit einem Landschaftsfoto von Schüpfen verziert.

Um die Titelseite zukünftig noch abwechslungsreicher gestalten zu können, bitten 
wir Sie um Ihre Mithilfe. Bitte senden Sie uns Ihre besten Fotos unserer schönen 
Gemeinde (Landschaftsaufnahmen, Gebäude und Bauten, Fauna und Flora).

Die Gemeindeverwaltung wird für jedes Mitteilungsblatt ein Foto aus den einge-
reichten Bildern auswählen und auf dem Umschlag als Titelbild veröff entlichen. 
Selbstverständlich wird jeweils auch der Name der Fotografi n oder des Fotografen 
publiziert. 

Voraussetzungen
• Fotogrösse mind. 5 MB
• Querformat

Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Veröff entlichung. Die Fotos werden 
jeweils passend zur Saison ausgesucht. Fotos können laufend eingereicht werden.

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeitenden der 
Gemeindeverwaltung gerne z ur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Gemeinderat und Jugend-, Kultur- und Sozialkommission
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Ausblicke…Ausblicke…

Dorfrundgang mit Peter Hurni
Am Freitag, 8. September 2023 fi ndet der geführte Dorfrundgang mit Peter Hurni statt. 

Er berichtet spannend und äusserst unterhaltsam über die Geschichte unseres Dorfes.

Die Anmeldefrist dauert bis am 31. August 2023. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung 

Schüpfen (031 879 70 80 oder info@schuepfen.ch) für den Dorfrundgang an.

Freitag, 8. September 2023
Treffpunkt 18.00 Uhr beim Minger-Denkmal im Oberdorf. 

Dauer: ca. 1 Stunde, bei jeder Witterung.  Anschliessend Apéro auf dem Dorfplatz.

Beschränkung auf max. 25 Teilnehmende «dr ender isch dr gschwinder»

Erinnerungsaufruf – Ehrung und Bedankung 
von Schüpfenerinnen und Schüpfener
Wieso?  Bürgerinnen und Bürger von Schüpfen, die besondere Leistungen 

vollbracht haben oder mit besonderen Aktivitäten aufgefallen sind, 
werden jährlich, jeweils an der Dezember Gemeindeversammlung, 
geehrt.

Wer? Schüpfnerinnen und Schüpfnern, welche im Sport, in Berufswett-
kämpfen oder im kulturellen Bereich national oder international 
erfolgreich sind und Preise oder Titel gewonnen oder sich sonst 
anderweitig positiv und couragiert engagieren.

Wie?  Anmeldeformular ausfüllen und bis spätestens am 1. September 
bei der Gemeindeverwaltung einreichen.

Zögern Sie nicht und melden Mitbürgerinnen und Mitbürger für eine Ehrung 
oder Bedankung an der Gemeindeversammlung an. Besten Dank für die Mithilfe!

Veranstaltungskalender 
Wir verweisen Sie auf die publizierten Anlässe auf unserer Webseite 
www.schuepfen.ch/Veranstaltungen und den Jahreskalender mit den 
eingetragenen Anlässen als Gesamtübersicht.

Wir bitten die Dorfvereine, Ihre Anlässe individuell auf der Webseite unter 
den Veranstaltungen zu erfassen.
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Altersbeauftragte / Seniorenrat
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Jugendarbeit

«Wir fördern Engagement – Weshalb eigentlich?»
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Gesprächsangebot	für	Seniorinnen	und	Senioren

malreden	– mal	zuhören

Als	 die	 beiden	 Frauen	 Eve	 Bino und	 Sylviane	 Darbellay vor	 zwei	 Jahren	 das	
Gesprächsangebot	 malreden	 gründeten,	 dachten	 sie	 an ein	 Plaudertelefon	 für	 einsame	
Seniorinnen	 und	 Senioren.	 Doch	 den	 meisten	 Anruferinnen	 und	 Anrufern	 geht es	 nicht	
einfach	 nur	 ums	 Plaudern,	 vielmehr	 wünschen	 sie	 sich	 ein	 offenes	 Ohr	 für	 ihre	
Lebensgeschichten.

Heute	 ist	malreden	eine	wichtige	Anlaufstelle	 für	Menschen,	die	 sich	einsam	fühlen.	Denn	
Einsamkeit	 ist	 weit	 verbreitet.	 Grund	 dafür	 ist	 unter	 anderem	 die	 gesellschaftliche	
Entwicklung:	 Mehr	 Menschen	 leben	 allein	 und	 sind	 isoliert.	 malreden	 bietet	 keine	
Krisenintervention,	keine	therapeutischen	Gespräche, dafür	ein	offenes	Ohr. Für	freudvolle
oder schwierige Lebensthemen.	 Wenn	 die	 Hotline	 0800 890 890	 klingelt,	 wissen	 die	
freiwilligen	 Mitarbeitenden	 von	 malreden	 nicht,	 welche	 Lebensgeschichte	 sie	 gerade	 zu	
hören	bekommen.	Ob	eine	glücklich	oder	eine	schwierige.	So	oder	so:	Sie	hören	zu,	nehmen
ihre	Gesprächspartnerin,	ihren	Gesprächspartner ernst.	Beide	Parteien	bleiben	anonym.	Der	
Anruf	ist	vertraulich,	kostenlos	und	täglich	von	9	bis	20	Uhr	möglich.	Tag	für Tag.	Jeder	Anruf	
auf	 die	 Hotline	 ist	 auf	 20 Minuten	 beschränkt,	 damit	 möglichst	 viele	 Seniorinnen	 und	
Senioren	anrufen	können.	Aus	dem	gleichen	Grund	ist	die	Zahl	der	Anrufe	auf	zwei	– pro	Tag	
und	 Person	 – beschränkt.	 Die	 malreden-Mitarbeitenden	 der	 Hotline	 sind	 schichtweise
eingeteilt,	das	heisst,	die	Ansprechpartnerinnen	und -partner	wechseln	immer	wieder.

Wer	 ein	 längerfristiges	 Gesprächsangebot	 wünscht,	 kann	 sich	 bei	 der	 Geschäftsstelle	 von	
malreden	 für	 ein	 «Tandem»	 anmelden: Jeweils	 eine	 Stunde	 pro	 Woche	 telefonieren	
Senioren und	Mitarbeitende	von	malreden miteinander.	Im	Gegensatz	zur	Hotline	wechseln	
hier	 die Gesprächspartner nicht.	 Und	 das	 malreden-Team	 achtet	 darauf,	 dass	 beide
Telefonpartner	von	den	Interessen	her	zueinander	passen.	So	geht	der	Gesprächsstoff	nicht	
aus	und	es	kann	sich	eine	«Telefonfreundschaft»	entwickeln.

Das	Gesprächsangebot	malreden	ist	ein	soziales	Projekt	des	Vereins Silbernetz	Schweiz	und	
wird	von	verschiedenen	Organisationen	unterstützt.	Der	Verein	ist	auf	Spenden	angewiesen,	
die	Mitarbeitenden	sind	ehrenamtlich	tätig.

Gratisnummer	0800	890	890
Täglich	9	– 20 Uhr

www.malreden.ch
info@malreden.ch
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Cyrill Baumann | s.jugendwerk.ch
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Mit der Gesamtschule Schüp-
berg durften wir im Sportun-
terricht eine eine professionelle 
Kletterhalle besuchen. Das war 
ein toller Ausfl ug… 
Der Tag startete um 8 Uhr auf 
dem Schüpberg. Zusammen 
mit Herr Villiger fuhren wir 
mit den Velos nach Grächwil. 
In Grächwil kamen dann noch 
weitere Kinder dazu und in 
Bern schliesslich auch noch 
Frau Cracknell. Wir nahmen 
den Zug nach Freiburg und 
stiegen in Niederwangen aus. 
Nach 10 Minuten Laufen und 
10 Minuten Warten ging es 
endlich in die Kletterhalle 
Magnet.
Wir  hatten eine super Lehrerin, die uns 
begleitete, ihr Name war Clara. Sie gab 
uns einen Klettergurt, Kletterschule 
(die nicht bequem sind) und am Klet-
tergurt war noch ein Karabiner. Nach 
einem kurzen Aufräumen hat uns Clara 
ein paar Übungen gezeigt, die wir mit 
voller Energie versucht haben, so gut 
wie es ging nach zu machen. Wir teil-
ten uns in zwei Gruppen auf. Die eine 
Gruppe kletterte zuerst, die andere 
ging zuerst an den Boulderblock boul-
dern.Ich war in der Gruppe, die zuerst 
kletterte.Clara erklärte uns, wie wir uns 
sicher absicherten. Als ich das erste Mal 
kletterte, schaff te ich es direkt bis ganz 
nach oben. 15 Minuten später wechsel-
ten wir die Teams. Ich ging dann noch 
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bouldern. Bouldern ist ein englisches 
Wort und bedeutet: Klettern ohne Seil 
doch gesichert mit Matten. Meine ers-
te Route, die ich mir ausgesucht hatte, 
konnte ich gerade bis oben Klettern. 
Das hat mich sehr gefreut. Danach hat 
ein Kollege mir eine Route vorgeschla-
gen, die rund um den ganzen Boul-
derblock geht. Wir haben uns einen 
Ort ausgesucht, an dem wir anfangen 
konnten, die Route zu versuchen. Da-
nach haben wir die Route so oft, wie es 
nur ging, zu meistern versucht. Mir hat 
es sehr gefallen, dass alle mit voller Be-
geisterung kletterten oder boulderten. 
Ich bin ja schon oft Klettern gegangen 
und aus diesem Grund hatte ich vor 
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Aus den Schulen

50 Jahre 
Kindergarten 

Schüpfen

am Samstag, 13. Mai 2023
10.00 – 14.00 Uhr im Kindergarten Schüpfen

10.00 Uhr Eröff nung: 
• Begrüssung durch die Lehrpersonen der Kindergärten
• Lied der Kindergartenkinder

10.30 Uhr Grusswort des Gemeindepräsidenten Pierre-André 
Pittet, der Gemeinderätin Bildung Josiane Messerli 
und der Hauptschulleiterin Stephanie Suhr

11.00 – 14.00 Uhr • Einblick in die Kindergärten
• Verschiedene Stände mit Spiel, Spass, Schminken 

und Interviews
• Eröff nung Schulcafé
• Rösslispiel
• Dampfeisenbahn

Essen & Getränke gibt es im Schulcafé (Foyer Turnhalle) 
und am Verpfl egungsstand von Marcs Tschibi

Jubiläumsfest 
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Sicherheitskommission

Jetzt ist es höchste Zeit:
Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern
Bäume, Sträucher und Anpfl anzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den 
Strassenraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder 
und Erwachsene, die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten.

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Be-
pfl anzungen regelmässig im Verlaufe des Jahres auf das vorgeschriebe-
ne Lichtmass zurückzuschneiden. Bei Missachtung und erfolgloser ein-
maliger Erinnerung, werden die Arbeiten auf Kosten des Pfl ichtigen
ausgeführt.

Hecken, Sträucher, Anpfl anzungen müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 
Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über der Strasse frei-
zuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen. Über Geh- und Radwegen 
muss mindestens eine Höhe von 2.50 m freigehalten werden.

Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. An unüber-
sichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um höchs-
tens 60 cm überragen.

Für die nicht hochstäm-
migen Bäume, Hecken, 
Sträucher, landwirt-
schaftlichen Kulturen 
und dergleichen gelten 
die Vorschriften über 
Einfriedungen. Danach 
müssen solche Pfl anzen 
bis zu einer Höhe von 
1.20 m einen Strassen-
abstand von 50 cm ab 
Fahrbahnrand einhal-
ten. Sind sie höher, 
so müssen sie um ihre 
Mehrhöhe zurückver-
setzt werden. Dies gilt 
auch für schon beste-
hende Pfl anzungen.

Vielen Dank für die 
wertvolle Mitarbeit.

Sicherheitskommission
Schüpfen
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Mit diesem Jahresthema ist die Unterstufe in 
diesem Schuljahr unterwegs. Im Fach NMG 
begeben sich die Schüler:innen den verschie-
denen Wetterphänomenen auf die Spur. 
Und wer in diesem Schuljahr schon mal im 
Primarschulhaus unterwegs war, ist sicher-
lich an unserem Wetterbaum vorbeigekom-
men und hat gesehen, wie viele Regen-, 
Schnee- und Sonnentage wir in diesem 
Schuljahr schon erlebt haben. Oder aber 
man hat das Schulhaus durch den hinteren 
Eingang betreten und hatte Glück, weil das 
von den Unterstufenkindern geführte Wet-
terbüro Auskunft über das bevorstehende 
Wetter gab.
Im Winter haben wir zu unserem Jahresthe-
ma einen gemeinsamen Ausfl ug unternom-
men: einen Winterwaldtag.
Alle 102 Kinder der 1. bis 3. Klassen sind am 
9. Februar, an einem wunderbar sonnigen 
Wintertag, in Richtung Bürglen-Waldhütte 
losmarschiert. Im Wald haben verschiedene 
Aktivitäten auf die Kinder gewartet: Tannzap-
fen wurden treff sicher ins Ziel geworfen, mit Waldmaterial entstanden beeindru-
ckende Mandalas und es wurden braune, grüne, runde und raue Materialien fürs 
Waldbingo gesucht. Tannzapfen dienten als Jonglierbälle, es wurden Hütten gebaut, 
viele Kinder haben sich bei einem Hüpfparcours herausgefordert und einige haben 
sich sogar getraut, sich blind an einem Seil voranzutasten. Natürlich durfte auch das 
Bräteln und Spielen nicht fehlen.
Nach mehreren glücklichen Waldstunden hat sich die grosse Gruppe wieder auf den 
Heimweg gemacht und hoff t vielleicht schon auf ein nächstes gemeinsames Erlebnis?

Im Namen der Lehrpersonen der Unterstufe

von den Unterstufenkindern geführte Wet-
terbüro Auskunft über das bevorstehende 
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nichts Angst oder Respekt. Um 12:45 
haben wir uns von Clara verabschie-
det und ganz viel mal Danke gesagt, 
danach Klettergurt und Kletterschuhe 
noch abgegeben und los gings zum 
Bahnhof zurück. Am Bahnhof assen wir 

unser leckeres Mittagessen. Mit dem 
Zug fuhren wir zurück nach Bern, mit 
dem Poschi nach Grächwil und von dort 
mit dem Velo zurück zur Schule. Das 
war ein toller Ausfl ug – kann man ger-
ne wiederholen!

Täglich grüsst das WetterTäglich grüsst das Wetter



57

Tierhaltung
Bitte melden Sie Tiere , welche nicht artgerecht gehalten oder behandelt wer-
den, direkt via Online-Formular «Tierschutzmeldung» an das Amt für Veterinär-
wesen. Sie haben bei diesem Formular die Wahl anonym zu bleiben. Der Link zu 
diesem Formular fi nden Sie untenstehend:
www.weu.be.ch / Themen / Veterinärwesen / Tierschutzfall melden

Hundegesetz
In letzter Zeit haben sich die Reklamationen betreff end Verunreinigungen durch 
Hundekot und der Nichteinhaltung der Leinenpfl icht wieder vermehrt. Die Ein-
wohnergemeinde Schüpfen weist Hundehalter*innen auf die gesetzlichen Be-
stimmungen im Hundegesetz vom 27.03.2012 hin, wonach gemäss Art. 5 und 
Art. 10 Hundegesetz unter anderem folgende Grundsätze einzuhalten sind:

• Hunde sind so zu halten, dass Menschen und Tiere nicht belästigt oder 
gefährdet werden.

• Hunde im öff entlichen Raum* sind an der Leine zu führen.
(*z.B. Spielplätze, Schulanlagen, Öff entliche Verkehrsmittel, Weiden mit 
Nutztieren) 

Wer einen Hund ausführt, hat dessen Kot zu beseitigen. Das Agrarland gilt 
nicht als Hundetoilette. Bitte benutzen Sie die dafür vorgesehenen Robidogs.

Ebenfalls gemäss Hundegesetz des Kanton Bern dürfen pro Person nicht mehr 
als drei Hunde gleichzeitig ausgeführt werden. Es gibt spezielle Ausnahmen, 
wie z.B. wenn die Ausbildung zum Dogsitter/Dogwalker abgeschlossen wurde. 
Dies muss jedoch beim Amt für Veterinärwesen beantragt werden.

Vielen Dank für die Kenntnisnahme.
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Saisoneröffnung 
Badi Schüpfen 2023
Am Samstag, 13. Mai 2023 startet das Schwimmbad Schüpfen  
in die Badesaison 2023. 

Neu wird das Schwimmbad an Sonntagen früher geschlossen. 

Die Öffnungszeiten und Eintrittspreise können der Homepage  
der Einwohnergemeinde Schüpfen entnommen werden. 

Das Badmeisterteam freut sich, Sie bis zum Saisonschluss am 
Sonntag, 17. September 2023, in der Badi Schüpfen begrüssen 
zu dürfen. 

Falls Sie Anregungen oder Wünsche haben, melden Sie dies  
bei der Gemeinde. 

Einwohnergemeinde Schüpfen 
Sicherheitskommission 
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Natur & Umwelt

Werte Einwohnerinnen 
und Einwohner 

Auch dieses Jahr wird der Neophy-
ten Garten, von Mai bis Oktober, in 
Schüpfen zu lern- und sensibilisie-
rungszwecken wieder aufgestellt, 
dieses Mal im Aussendorf Ziegelried. 
Und zwar beim Schulhaus. 

Profi tieren Sie von diesem Angebot 
und helfen Sie mit, unsere Tiere und 
unsere Umwelt vor invasiven Pfl anzen 
zu schützen, die unsere einheimische 
Artenvielfalt bedroht. 

Weiter lohnt sich ein Sonntagspaziergang nach Ziegelried allemal. Erweitern Sie Ihr 
Pfl anzenwissen und geniessen Sie zugleich die schöne Aussicht.  

ten Garten, von Mai bis Oktober, in 

dieses Mal im Aussendorf Ziegelried. 

Profi tieren Sie von diesem Angebot 
und helfen Sie mit, unsere Tiere und 
unsere Umwelt vor invasiven Pfl anzen 

Neophyten 
Garten 2023
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WIR SUCHEN DICH!

BADI BEIZLI 
SCHÜPFEN
Wann: MAI – SEPTEMBER 2023
Wer: ab 16 Jahren – open End
Wie: aufgestellt, motiviert & fl exibel

Melde DICH bei uns:
E-Mail: info@badibeizlischuepfen.ch
Nur WhatsApp: +1 868 774 9135 Daniela
Telefon & WhatsApp: 079‘ 316‘ 47‘ 46 Nathalie

Wir freuen uns auf DICH!

b a c a d c b d b ab a c a d c b d b a
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Und ausserdem…

Sägestrasse 4a
3054 Schüpfen
Telefon 031 879 79 03

E–Mail: bibliothek@schuepfen.ch

Öff nungszeiten Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
 Mittwoch 15.00 – 17.00 Uhr
 Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr
 Freitag 19.00 – 21.00 Uhr
 Samstag 10.00 – 12.00 Uhr

Feriendaten 2023
Auff ahrtsbrücke
Die Bibliothek ist über Auff ahrt, vom 18. bis 22. Mai 2023, geschlossen.

Sommerferien
In den Sommerferien, vom 7. Juli bis 14. August 2023 ist die Bibliothek 
jeden Freitag von 19:00-21:00 Uhr off en.

Veranstaltungen 2023
Schweizer Vorlesetag am Mittwoch, 24. Mai 2023
Im Rahmen der 5. regionalen Bibliothekswoche vom 22. bis 26. Mai 2023 
zeigen die Bibliotheken im Seeland wie wichtig und schön vorlesen ist. Wir 
beteiligen uns an diesem Anlass. Mit einem in der Bibliothek aufl iegenden 
Flyer und auf der Homepage der Gemeinde werden wir genauere Informati-
on rechtzeitig bekannt geben. 

Neu
Gegen eine Depotgebühr von Fr 10.– können Sie einen E-Book-Reader 
(Tolino) ausleihen.

Online-Bücherkatalog
Sie können sich unter www.winmedio.net/schuepfen mit Ihrer Mailadresse 
und dem Passwort (erste zwei Buchstaben Ihres Namens und Vornamens, 
klein geschrieben: Muster Jakob = muja) einloggen. Auf diese Weise haben 
Sie online auf unseren Bücherkatalog Zugriff , können Medien reservieren, 
Ausleihfristen verlängern und Ihren Kontoauszug einsehen.

Wir freuen uns sehr, Sie in unserer Bibliothek begrüssen zu können.

Namens des Bibliotheksteams
Marijke Jansen
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Medienmitteilung

Zeichen der Erinnerung

Ehemalige Verdingkinder erzählen 
in der Kirche Schüpfen ihre Geschichte

Im Rahmen der Aktion ZEDER (Berner «Zeichen der Erinnerung») ist die 
Gemeinde Schüpfen aktiv und will mit mehreren Veranstaltungen die 
Zeit fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen ins 
Bewusstsein der Bevölkerung rufen. Der Kanton Bern war bis in die 
1970’er-Jahre besonders betroffen, und es ist wichtig, dass Kirche und 
Politik an die Schicksale zahlreicher Kinder und junger Erwachsener er-
innern. Am Pfingstsonntag lädt die Kirchgemeinde Schüpfen zu einem 
besonderen Gottesdienst ein, an dem Betroffene zu Wort kommen. An-
schliessend findet die Eröffnung einer Plakatausstellung zum Thema 
statt, organisiert von Kirchgemeinde und Einwohnergemeinde.

Neben staatlichen Akteuren waren im letzten Jahrhundert in den Gemeinden 
nicht selten auch kirchliche Repräsentanten beispielsweise in die Vermittlung 
von Fremdplatzierungen von Kindern und Jugendlichen, sogenannten «Ver-
dingkindern», involviert. Kirchgemeinde und Einwohnergemeinde Schüpfen 
organisieren deshalb für das diesjährige «Berner Zeichen der Erinnerung» meh-
rere Veranstaltungen, welche dieses dunkle Kapitel der Geschichte in Erinne-
rung rufen.

Am Pfingstsonntag, dem 28. Mai 2023 um 10 Uhr, lädt die Kirchgemeinde 
zu einem besonderen Gottesdienst ein. Zwei Mitglieder des Vereins netzwerk-
verdingt beleuchten das Thema historisch und erzählen aus ihrer Kindheit und 
Jugend.  Eingebettet sind diese Erlebnisberichte in einen reichhaltigen Gottes-
dienst mit Taufe und Musik. Im Anschluss eröffnet der Gemeinderat auf dem 
benachbarten Dorfplatz die Plakatausstellung zum Thema. Beim Apéro ist Ge-
legenheit zum Austausch.  Bei schlechtem Wetter finden Eröffnungsrede und 
Apéro in der Kirche statt.

Die Plakatausstellung in Schüpfen umfasst 20 Plakate, die auf dem Dorfplatz, 
beim Coop-Kreisel und beim Oberstufenzentrum über verschiedene Aspekte 
des Themas informieren und zum Nachdenken anregen.

Zum Abschluss der Aktion «Zeichen der Erinnerung» wird am alljährlichen Film-
abend der Gemeinde Schüpfen der Schweizer Film «Der Verdingbub» gezeigt. 
Dies am Samstag, 4. November 2023, im Kirchgemeindehaus Hofmatt.

Kirchgemeinde und Einwohnergemeinde Schüpfen laden Sie herzlich zu die-
sen Veranstaltungen ein.
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SchüpfenSchüpfen

Den Fledermäusen 
 auf der Spur  

Mittwoch, 24. Mai 2023 

Zeit 19.30 Uhr in Schüpfen, Treffpunkt wird den Angemeldeten 
  bekannt gegeben. Ende: Zirka 22.30 Uhr

Leitung Martha Waeger, Fledermausfachfrau aus Burgdorf

Anmeldung bitte per E-Mail an info@sp-schuepfen.ch
  Anzahl Teilnehmer*innen beschränkt (Berücksichtigung nach Eingang der E-Mail)

  
Wenn die Nacht hereinbricht, beginnt für die nächt-
lichen Jäger die Futtersuche. Wir erfahren Interes-
santes aus der Welt der Fledermäuse: Wie und wo sie 
leben, wie wichtig eine intakte Natur für sie ist oder 
wie die Fledermäuse die Echoortung nutzen, um ihr 
Futter zu jagen. Auf der Fledermauspirsch können 
wir – ausgerüstet mit einem Batdetektor – die Ultra-
schallrufe hören und die Jagdflüge beobachten. 

Hinweis: Da die Mikrofone der Geräte empfindlich sind, kann 
die Fledermauspirsch nur bei trockener Witterung stattfinden.

Inserat A5_sw.indd   1Inserat A5_sw.indd   1 10.03.23   10:1710.03.23   10:17
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Sonntag,
18. Juni 2023
10 – 17 Uhr

Ein Erlebnis für 
Jung und Alt.
Wir bieten spannende
Erlebnisposten und Aktivitäten 
rund um den Turm.

Abseilen vom Turm,
der Höhepunkt
für Gross und Klein. 

12. Frienisberger Erlebnistag

Von der Postautohaltestelle Saurenhorn Abzweigung, Linie 105, wo auch Parkplätze
vorhanden sind, erreicht man den Chutzenturm in ca. 20. Minuten zu Fuss.

Bei der nahegelegenen Chutzenhütte werden Getränke und Verpflegung angeboten. 

Freizeitangebot für Familien, Freunde, Vereine und Firmen.
Der Anlass wird bei jeder Witterung durchgeführt.
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s c h ü p fe n  b er i chtet

der Einwohnergemeinde Schüpfen

M i t t e i l u n g s b l a t t   
Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 17
3054 Schüpfen 
T 031 879 70 80
info@schuepfen.ch
www.schuepfen.ch

Mo 8.00-11.30 | 14.00-18.00
 Di   8.00-11.30 | 14.00-16.30
 Mi  geschlossen | tel 8.00-11.30
 Do  8.00-11.30 | 14.00-16.30
Fr   8.00-14.00
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